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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1996

Norm

ASVG §183 Abs1

ASVG §203 Abs1

Rechtssatz

Für die Bewertung des Ausmaßes des unfallbedingten Schadens kommt es nicht auf die Verhältnisse zu dem

Zeitpunkt, in dem über den Rentenantrag entschieden wird, an, sondern auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des

Eintrittes der Schädigung, weil nur auf diese Weise eine gleiche Behandlung aller durch einen vergleichbaren

Arbeitsunfall Beschädigten gewährleistet ist (unter Ablehnung der Meinung von Tomandl in SV-System 5. ErgLfg 347 f).
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10 ObS 2147/96z
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Veröff: SZ 69/234
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Entscheidungstext OGH 11.01.2000 10 ObS 232/99m

Beisatz: Maßgebender Zeitpunkt für die Feststellung der aus der Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen

Leistungsvermögens resultierenden Minderung der Erwerbsfähigkeit ist hingegen der Zeitpunkt der Feststellung

der Minderung der Erwerbsfähigkeit. (T1); Die Frage der Kausalität des Arbeitsunfalls für die derzeit bestehenden

Beschwerden des Klägers beziehungsweise die Abgrenzung des rechtlich relevanten Schadens (Tomandl aaO

11.ErgLfg 350) im Sinne der obigen Ausführungen ist nach den Verhältnissen bei Eintritt des Versicherungsfalles

zu beantworten. Die den Kläger treffenden Folgen seiner verspäteten Antragstellung bestehen im Verlust des

Rentenanspruchs für den davorliegenden Zeitraum, nicht aber in der Aufhebung der Kausalität beziehungsweise

rechtlichen Relevanz des Unfalls für Körperschäden trotz anlagebedingter Vorschädigung. (T2)
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